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Lehrgangsziel / Prüfungsanforderungen
Geprüft wird nach der derzeit gültigen Richtlinie zur Feststellung der Brauchbarkeit von Jagdhunden im Land NRW (gültig seit 01. Januar 2000)

Zulassung: 
1) Zugelassen werden Hunde, die auch an Prüfungen im Bereich des JGHV teilnehmen dürfen. andere Jagdhunde dieser Rassen und deren Kreuzungen können zugelassen werden.

2) An den Prüfungen teilnehmende Hunde dürfen nicht im gleichen Jahr gewölft worden sein. ihre Identität ist nachzuweisen (z.B. Tätonummer). Die Ahnentafel, sonstige Identitätsnachweise und Nachweise über notwendige Schutzimpfungen sind vorzuweisen.


3) Der Führer hat einen gültigen Jagdschein vorzuweisen.


4) Bei der Brauchbarkeitsprüfung darf ein Hundeführer nicht mehr als zwei Hunde führen.

5) Mit Dressurhilfsmittel (z. B. Stachelhalsbänder, Elektroreizgeräte bzw. Attrappen) geführte Hunde werden zur Prüfung nicht zugelassen.
Arbeitsgebiete:

Die Brauchbarkeit von Jagdhunden kann durch den Nachweis von Zeugnissen über anerkannte Prüfungen bestätigt werden, und zwar für das 

a) für das Arbeitsgebiet „Nachsuche auf Niederwild (außer Rehwild)“ und  /oder

b) für das Arbeitsgebiet „Nachsuche auf Schalenwild“
Nachsuche auf Niederwild:

Ein Jagdhund gilt als brauchbar für das Arbeitsgebiet „Nachsuche auf Niederwild (außer auf Rehwild), wenn er auf einer anerkannten Prüfung genügende Leistungen in folgenden Fächern erbracht hat:
· Gehorsam (allgemeiner Gehorsam, Verhalten auf dem Stand Treibjagdsimulieren, Leinenführigkeit)
· Schussfestigkeit im Feld oder Wald

· Bringen von Haarwild auf der Schleppe

· Bringen von Federwild auf der Schleppe

· Freiverlorensuchen und Bringen von Federwild

· Schussfestigkeit bei der Wasserarbeit

· Verlorensuchen im deckungsreichen Gewässer

· Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer

Nachsuche auf Schalenwild:

Die Brauchbarkeit für die Nachsuche auch Schalenwild betrifft vorwiegend den Aufgabenbereich, ein beschossenes Stück Schalenwild zu finden, das in der Nähe des Anschusses verendet ist (Totsuche). Für schwierige Nachsuchen (insbesondere wenn Hetzen zu erwarten sind) sollen grundsätzlich besonders ausgebildete und geprüfte Hunde (Schweißhunde) eingesetzt werden.

Ein Jagdhund gilt als brauchbar für das Arbeitsgebiet „Nachsuche auf Schalenwild, wenn er auf einer anerkannten Prüfung genügende Leistungen in folgenden Fächern erbracht hat:

· Gehorsam (allgemeiner Gehorsam, Verhalten auf dem Stand Treibjagd simulieren, Leinenführigkeit)
· Schussfestigkeit im Feld oder Wald

· Schweißarbeit auf einer künstlichen Rotfährte (Übernachtfährte)
HZP mit Zusatzfächern (für Vorstehhunde)
Ein Jagdhund gilt ebenfalls als brauchbar im Arbeitsgebiet „Nachsuche auf Niederwild“, wenn er eine HZP bestanden hat und die Zusatzfächer „Gehorsam“ und „Freiverlorensuchen und Bringen von Federwild“ 
